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Beratungsfolge Abstimmung 
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Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 
 

I.   Beschlussantrag 

Für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 wird ein Gemeindewahlausschuss mit folgender Zu-

sammensetzung gewählt:  

 

 Vorsitzender Stellvertreter 

 OB Norbert Zeidler EBM Ralf Miller 

Fraktion Beisitzer Stellvertretende Beisitzer 

CDU Edmund Wiest Elisabeth Jeggle 

SPD Prof. Dr. Anton Nuding Hermann Kienle 

FW Marlene Goeth Reinhold Hummler 

Grüne Andrea Sülzle  

FDP   

   

 

II.  Begründung 

Der Gemeinderat hat nach § 11 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz i. V. mit § 21 Abs. 1 Kommunalwahl-

ordnung den Gemeindewahlausschuss zu wählen. Ihm obliegt die Leitung der Kommunalwahl, zu 

der auch die Prüfung der Bewerbungen sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-

ses gehört. Bei der Wahl der Kreisräte leitet er die Durchführung der Wahl in der Gemeinde und 

wirkt bei der Feststellung des Wahlergebnisses mit. 

 

Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und mindes-

tens zwei Beisitzern. Die Beisitzer und deren Stellvertreter wählt der Gemeinderat in gleicher Zahl 

aus den Wahlberechtigten. Wahlbewerber und Vertrauensleute können nicht Mitglied des Ge-

meindewahlausschusses sein.  

 

Bei den letzten Kommunalwahlen bestand der Gemeindewahlausschuss aus fünf Beisitzern, je 

Fraktion einer. Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend vorzugehen. 
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Die Stellvertreter werden für den Fall der völligen Verhinderung eines Ausschussmitglieds und für 

den Fall einer vorübergehenden Abwesenheit bestellt. Sie können entweder als persönliche Stell-

vertreter je eines Beisitzers oder als Ersatzleute innerhalb ihrer Fraktion für den Ausschuss be-

stellt werden. Da jede Fraktion nur einen Vertreter entsendet, schlagen wir die Bestellung als per-

sönliche Stellvertreter vor. 

 

Die noch ausstehenden Fraktionsvorschläge werden bis zur Sitzung nachgereicht. 

 

 

 

Andrea Appel 
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